
Sicherheitsinformationen für

Aquarellfarben (Standard)

Herstellerin:

Tanja Pede · PEDEcreative

Krähbusch 34 · 76689 Karlsdorf-Neuthard

E-Mail: pedecreative@mail.de

Website: www.pedecreative.com

Gültig für folgende Farben / Pigmentgruppen:

Alle Farben ohne Cadmium- oder krebserzeugende Kobaltpigmente.

Dazu gehören unter anderem: Quinacridone, Azo-Gelb, Rote Erden, Ultramarin, PB27

(Berliner Blau), PG50 (Kobaltgrün), PG26 (Kobaltchromit) sowie weitere synthetische

und natürliche Pigmente, die nicht auf dem Etikett mit einem GHS-Piktogramm

gekennzeichnet sind.

1. Mögliche Gefahren (gemäß Verordnung (EG) Nr.
1272⁄2008 [CLP])

Die in dieser Gruppe zusammengefassten Aquarellfarben erfordern keine Einstufung

und Kennzeichnung als gefährlich gemäß der CLP-Verordnung.

Signalwort: Entfällt

Gefahrenpiktogramm: Entfällt

Gefahrenhinweise (H-Sätze): Entfällt

(Hinweis zu PB27, PG50, PG26: Aufgrund ihrer spezifischen chemischen Struktur

weisen diese Pigmente eine sehr geringe Toxizität auf und sind nach

Herstellerangaben nicht als gefährlich im Sinne der CLP-Verordnung eingestuft.)



2. Allgemeine Hinweise zur Anwendung

Auch wenn diese Farben rechtlich als ungefährlich eingestuft sind, handelt es sich um

Künstlerfarben, für die allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gelten:

Die Farben sind ausschließlich für künstlerische Zwecke bestimmt und nicht zum

Verzehr geeignet.

Halte die Farben außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

Wasche dir nach dem Malen aus hygienischen Gründen die Hände.

3. Zusammensetzung

Bindemittel: Gummi Arabicum, veganes Glycerin, Rosmarinöl, veganer

Löwenzahnhonig.

Pigmente: Diverse anorganische und organische Künstlerpigmente ohne

Gefahreneinstufung.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser

ausspülen.

Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei

Unwohlsein einen Arzt aufsuchen.

Dieses Dokument dient der Information von Verbrauchern gemäß den Anforderungen

der Produktsicherheitsverordnung (GPSR).


